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§ 521 Haftung des Schenkers

Der Schenker hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

Soweit eine Pflichtverletzung des Schenkers in den Anwendungsbereich von § 521 fallt1, beweist 1 
der Beschenkte eine ihn gegenüber der gesetzlichen Haftungserleichterung besser stellende Abspra­
che mit dem Schenker.

Die Beweislast zum Vertretenmüssen innerhalb des festgestellten Haftungsmaßstabes richtet sich 2 
nach den allgemeinen Regeln. Insbesondere muss der Schenker sich entlasten, will er der Schadens­
ersatzhaftung nach § 280 I oder dem Vorwurf des Schuldnerverzuges nach § 286 entgehen. Unbe­
rührt bleiben jedoch die besonderen Regeln zu §§ 523 f.
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